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Sachverhalt:

Mit dem am 30. Juni 2016 in Kraft getretenen Gemeinde-Leitbildgesetz (GVOBl. M-V S. 461) 
und der darauf basierenden Fusionsverordnung (GVOBl. M-V S. 530) ist in Mecklenburg-
Vorpommern eine neue geförderte Phase freiwilliger Gemeindefusionen eingeläutet worden.

Auf der Grundlage einer Selbsteinschätzung ihrer Zukunftsfähigkeit sollen die Gemeinden 
des Landes zur Schaffung leistungsfähiger Strukturen bewogen werden.  

Die als Anlage beigefügte Handreichung stellt eine Hilfestellung für die Vornahme und 
Bewertung der nach §§ 2 und 3 des Gemeinde-Leitbildgesetzes vorzunehmenden 
Selbsteinschätzung aller amtsfreien und amtsangehörigen Gemeinden dar. 

Das Innenministerium hat nochmals versichert, dass das Ergebnis der Selbsteinschätzung 
lediglich eine Grundlage für eine eigenverantwortliche Entscheidung über freiwillige 
Fusionen darstellt (vgl. § 2 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 GLeitbildG). Gesetzliche 
oder administrative Gemeindefusionen („Zwangsfusionen"), die auf der Grundlage der 
Koalitionsvereinbarung zumindest für die laufende Legislaturperiode ohnehin 
ausgeschlossen sind, können schon verfassungsrechtlich (Art. 3 GG) nicht davon abhängig 
gemacht werden, wie die betreffende Gemeinde subjektiv ihre Zukunftsfähigkeit beurteilt. Es 
besteht insofern keine Veranlassung, die Selbsteinschätzungen mit dem Ziel durchzuführen, 
die eigene Situation in einem besseren Licht darzustellen, als es sachlich und objektiv ge-
boten wäre.

Die Koordinatoren haben sich auf ein Punktesystem verständigt, bei dem in den für 
amtsangehörige Gemeinden relevanten Leitbildbereichen (Ziffern I bis IV des Leitbildes) 
maximal 100 Punkte vergeben werden können. Entsprechend der Intention des 
Gesetzgebers, keinem der vier im Leitbild verankerten Themenbereiche eine 
herausgehobene Bedeutung einzuräumen, haben sich die Koordinatoren auf eine 
gleichmäßige Verteilung der 100 Punkte auf die vier Themenbereiche geeinigt. In jedem 
Themenbereich können also maximal 25 Punkte erreicht werden. 
Die Verteilung dieser Punkte auf die einzelnen Kriterien erfolgt nicht gleichmäßig, sondern 
stellt das Ergebnis einer einvernehmlichen Übereinkunft über die sachlich gebotene 
Priorisierung nach der jeweiligen Bedeutung der Einzelkriterien dar. Auch die Festlegung, 
welcher konkrete Befund in den Gemeinden bei dem jeweiligen Kriterium zum Erlangen 
eines bestimmten Punktewerts führt, wurde auf diese Weise festgelegt. 
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Für eine Gesamtauswertung der Selbsteinschätzung werden die in den Einzelkriterien 
erreichten Punkte addiert. Liegt die Summe der Punkte über 50 kann grundsätzlich davon 
ausgegangen werden, dass die Gemeinde zukunftsfähig ist. Jeder Gemeinde steht es 
allerdings - gerade bei einer nur knappen Überschreitung dieses Wertes - frei, dennoch nicht 
von einer Zukunftsfähigkeit in den bestehenden Gemeindegrenzen auszugehen, weil bspw. 
in einem von der Gemeinde als besonders wichtig erachtetem Themenbereich III wenige 
Punkte erreicht wurden oder eine negative Entwicklung in einzelnen Bereichen zu erwarten 
ist.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt die nach §§ 2 und 3 des Ge-
meinde-Leitbildgesetzes vorzunehmende Selbsteinschätzung.

Finanzielle Auswirkungen:
keine unmittelbaren

Anlagen:
Handreichung
Selbsteinschätzung - Datenblatt
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Vorbemerkungen: 

Die vorliegende Handreichung stellt eine Hilfestellung für die Vornahme und Bewertung der nach §§ 2 und 3 des Gemeinde-Leitbildgesetzes vorzunehmenden 
Selbsteinschätzung aller amtsfreien und amtsangehörigen Gemeinden dar. Entwickelt wurde die Handreichung im Rahmen eines Workshops des Städte- und 
Gemeindetages, an dem die Koordinatoren samt ihrer Unterstützungskräfte, die Leiter der unteren Rechtsaufsichtsämter sowie Mitarbeiter des Kommunalver-
fassungsreferats des Innenministeriums teilgenommen haben. Im Interesse aussagekräftiger, möglichst objektiver und landesweit vergleichbarer Ergebnisse 
der gemeindlichen Selbsteinschätzung empfehlen sowohl der Städte- und Gemeindetag als auch die sechs Koordinatoren einvernehmlich, der Selbsteinschät-
zung dieses Bewertungssystem zu Grunde zu legen. 

Das Innenministerium hat nochmals versichert, dass das Ergebnis der Selbsteinschätzung lediglich eine Grundlage für eine eigenverantwortliche Entscheidung 
über freiwillige Fusionen darstellt (vgl. § 2 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 GLeitbildG). Gesetzliche oder administrative Gemeindefusionen („Zwangsfusio-
nen“), die auf der Grundlage der Koalitionsvereinbarung zumindest für die laufende Legislaturperiode ohnehin ausgeschlossen sind, können schon verfassungs-
rechtlich (Art. 3 GG) nicht davon abhängig gemacht werden, wie die betreffende Gemeinde subjektiv ihre Zukunftsfähigkeit beurteilt. Es besteht insofern keine 
Veranlassung, die Selbsteinschätzungen mit dem Ziel durchzuführen, die eigene Situation in einem besseren Licht darzustellen, als es sachlich und objektiv ge-
boten wäre.  

Im eingangs erwähnten Interesse an einer Objektivierung der Selbsteinschätzung haben sich die Koordinatoren auf ein Punktesystem verständigt, bei dem in 
den für amtsangehörige Gemeinden relevanten Leitbildbereichen (Ziffern I bis IV des Leitbildes) maximal 100 Punkte vergeben werden können. Entsprechend 
der Intention des Gesetzgebers, keinem der vier im Leitbild verankerten Themenbereiche eine herausgehobene Bedeutung einzuräumen, haben sich die Koor-
dinatoren auf eine gleichmäßige Verteilung der 100 Punkte auf die vier Themenbereiche geeinigt. In jedem Themenbereich können also maximal 25 Punkte 
erreicht werden. Die Verteilung dieser Punkte auf die einzelnen Kriterien erfolgt nicht gleichmäßig, sondern stellt das Ergebnis einer einvernehmlichen Über-
einkunft über die sachlich gebotene Priorisierung nach der jeweiligen Bedeutung der Einzelkriterien dar. Auch die Festlegung, welcher konkrete Befund in den 
Gemeinden bei dem jeweiligen Kriterium zum Erlangen eines bestimmten Punktewerts führt, wurde auf diese Weise festgelegt. Maßgeblich war hierbei der im 
Leitbild zum Ausdruck kommende Wille des Gesetzgebers, die Hürde zur Zukunftsfähigkeit als überwunden anzusehen – und damit korrespondierend mehr als 
die Hälfte der zu vergebenden Punkte für das jeweilige Kriterium zu vergeben -, wenn die im Einzelkriterium genannte  Voraussetzung gerade noch erreicht 
wird.  

Heißt es zum Beispiel unter III. a): „Die Mehrheit der Bürger beteiligte sich bei der letzten Wahl zur Gemeindevertretung an der demokratischen Willensbil-
dung“, dann resultiert daraus, dass mehr als die Hälfte der erreichbaren Punkte (also 4 von 6) erst dann vergeben werden, wenn die Wahlbeteiligung über 50% 
lag. Die weiteren Abstufungen wurden von den sich so ergebenden Ausgangswerten so vorgenommen, dass sich eine möglichst idealtypische Verteilung (Gauß-
sche Normalverteilung) ergibt. Das heißt, dass mittlere Punktewerte häufiger erreicht werden als niedrige oder hohe Punktewerte. 
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Für eine Gesamtauswertung der Selbsteinschätzung werden die in den Einzelkriterien erreichten Punkte addiert. Liegt die Summe der Punkte über 50 kann 
grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass die Gemeinde – ggf. gerade noch – zukunftsfähig ist. Jeder Gemeinde steht es allerdings – gerade bei einer nur 
knappen Überschreitung dieses Wertes – frei, dennoch nicht von einer Zukunftsfähigkeit in den bestehenden Gemeindegrenzen auszugehen, weil bspw. in ei-
nem von der Gemeinde als besonders wichtig erachtetem Themenbereich nur wenige Punkte erreicht wurden oder eine negative Entwicklung in einzelnen 
Bereichen zu erwarten ist. Auch Gemeinden, die auf der Grundlage des erreichten Punktewertes von der Zukunftsfähigkeit ihrer Struktur ausgehen, sollten in 
Ansehung der Situation benachbarter Gemeinden darüber entscheiden, ob sie dennoch für Fusionen offenstehen, um tragfähige Gemeindestrukturen ggf. auch 
jenseits der bestehenden eigenen Gemeindegrenzen zu ermöglichen. 
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Nr. Kriterium 
Beurteilungs-
spielraum i.R. 
der Selbstein-
schätzung 

erreichbare 
Punkte Punkteabstufung Erläuterung 

I. Qualität und Quantität der 
Aufgabenwahrnehmung     

I. a) pflichtige  
Selbstverwaltungsaufgaben 

ja 10 je max. 
4 Pkt. für eine personell u. technisch gut ausge-
stattete sowie durchgehend einsatzbereite Feuer-
wehr (inkl. Jugendfeuerwehr) 
2 Pkt. für eine eigenständige Ab-
/Wasserversorgung 
2 Pkt. für eine eigenständige und bestandssichere 
Schulstruktur  
2 Pkt. für den ordnungsgemäßen Zustand der 
Gemeindestraßen 

(reduzierte) Punkte für eine Aufgabenerfüllung 
in kommunaler Zusammenarbeit werden nur 
vergeben, wenn die Gemeinde selbst die 
Einrichtung betreibt, und durch andere Ge-
meinden nur eine Mitnutzung erfolgt oder sich 
die Einrichtung vollständig auf dem Gebiet der 
Gemeinde befindet (z.B. Schule in Träger-
schaft des Amtes) 

I. b) freiwillige  
Selbstverwaltungsaufgaben 

ja 8 je max. 
3 Pkt. für ausreichende Kulturangebote 
2 Pkt. für ausreichende Sportangebote 
3 Pkt. für ausreichende Angebote für Senio-
ren/Jugendliche/Kinder (sofern nicht bereist unter 
Kulturangeboten oder Sport beachtet) 

Hier kommt es auf die Impulsgebung durch die 
Gemeinde(-organe) an. Eine Aufgabenerfül-
lung in allein ehrenamtlicher Initiative der 
Bürger unterfällt II. a) Für kommunale Zu-
sammenarbeit gibt es auch, aber reduzierte 
Punkte, für die dienstleistende /erfüllende 
Gemeinde ein wenig mehr. Da Kindertages-
stättenförderung eine Pflichtaufgabe der LK 
ist, gehört eine Kita in der Gemeinde in diesen 
Bereich Bei freien Trägern als Kitaträger ist 
der Punktanteil reduziert- je nach gemeindli-
chen Impuls (z.B. durch gemeindliche Gebäu-
de).Wenn diese Impulse fehlen, kann die Kita 
noch als Begegnungsstätte in II.d berücksich-
tigt werden.  

I. c)  Relation zwischen 
Selbstverwaltungskosten u. 
erfüllten Aufgaben 

tw. ja 7 Relation zwischen Selbstverwaltungskosten (Ent-
schädigungen bzw. Sitzungsgelder) u. dem finan-
ziellen Aufwand für  Selbstverwaltungsaufgaben  
(Effizienz) 
0 Pkt., wenn die Verwaltungskosten den Aufwand 
für die Aufgabenerfüllung übersteigt;  7 Pkt., wenn 
der Anteil der Selbstverwaltungskosten bei unter 
10% liegt. 
 
 
 

Über die Punkteabstufung soll eine abschlie-
ßende Verständigung erfolgen, wenn erste 
empirische Daten vorliegen .Hier sollen die 
produktbezogenen Netto-Aufwendungen des 
Ergebnishaushalts zu Grunde gelegt werden 
(Investitionen werden dabei über die Ab-
schreibungen berücksichtigt). Verwaltungskos-
ten des Amtes bleiben unberücksichtigt. 
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Nr. Kriterium 
Beurteilungs-
spielraum i.R. 
der Selbstein-
schätzung 

erreichbare 
Punkte Punkteabstufung Erläuterung 

II. Vitalität u. Verbundenheit 
der örtlichen Gemein-
schaft 

    

II. a) ehrenamtliches Engagement ja 4 Finden in der Gemeinde typische Veranstaltungen 
wie Feste, freiwillige Arbeitseinsätze, Flohmärkte, 
Kulturveranstaltungen oder Ähnliches statt? 
bis zu 4 Pkt. bei einer hohen Anzahl solcher Ver-
anstaltungen mit einer breiten Zielgruppe 

Hier kommt es auf die Impulsgebung durch die 
Einwohnerschaft an. Bepunktet wird insbe-
sondere, ob alle Bevölkerungsgruppen durch 
die Veranstaltungen erreicht werden.  
4 Pkt. werden nur vergeben, wenn nicht ledig-
lich Festveranstaltungen/ Feiern durchgeführt 
werden. 

II. b) gemeindliches Leben ja 3 max. 
3 Pkt., wenn es aktives Gemeindeleben gibt, das 
überwiegend von gesamtgemeindlichen Aktivitä-
ten gekennzeichnet ist. Je mehr Aktivitäten es 
gibt, die sich überwiegend auf einzelne Ortsteile 
erstrecken, desto weniger Punkte werden verge-
ben. 

 

II. c) Vereinsleben ja 4 0 Pkt. ohne Verein  
bis max.  
4 Pkt. für eine hohe, breit gefächerte und mitglie-
derreiche Anzahl von Vereinen 
 
 

Bei der Punktevergabe soll nicht auf die bloße 
Anzahl der Vereine abgestellt werden, son-
dern vornehmlich auf qualitative Aspekte: Gibt 
es ein breites Spektrum der Vereinstätigkei-
ten? Wie viel aktive Mitglieder haben die Ver-
eine? Wirken die Vereine nur für ihre Mitglie-
der oder auch für die Allgemeinheit? Als Ver-
einsaktivitäten können hier auch Aktivitäten 
der Feuerwehr (außerhalb des Brandschut-
zes) oder der Kirchgemeinden einbezogen 
werden. 

II. d) Begegnungsstätten ja 4 0 Pkt. ohne entsprechende Einrichtungen 
bis max. 
4 Pkt. bei einer hohen Anzahl von Begegnungs-
stätten  

Hierbei geht es um Einrichtungen in privater 
Trägerschaft. Dies sind bspw. Bäcker, Friseur, 
Geschäfte, Gaststätten, Sportstätten, Arztpra-
xen. Bepunktet werden die Anzahl und das - 
möglichst breit gefächerte - Spektrum. Maß-
geblich ist hier die absolute Anzahl, also kein 
relativer Befund in Ansehung der Einwohner-
zahl der Gemeinde. (=> gleiches Prüfraster für 
alle Gemeinden!) 

II. e) bauliche Entwicklung ja 4 0 Pkt. bei Stagnation der baulichen Entwicklung 
bis max. 

Zu den baulichen Entwicklungen zählen Be-
schlüsse über B-Pläne (in jüngerer Zeit), tat-
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Nr. Kriterium 
Beurteilungs-
spielraum i.R. 
der Selbstein-
schätzung 

erreichbare 
Punkte Punkteabstufung Erläuterung 

4 Pkt. bei starker baulicher Entwicklung 
 

sächliche Bautätigkeiten sowie Gewerbean-
siedlungen. Einzubeziehen ist auch ein Leer-
stand von Wohnungen oder das Vorhanden-
sein unverkäuflicher Gewerbeflächen und 
Baugrundstücke. 

II. f) Zuzugsrate nein 4 durchschnittliche Zuzüge innerhalb der letzten drei 
Jahre pro 100 Einwohner 

mehr als 30 4 Pkt. 
mehr als 20 3 Pkt. 
mehr als 15 2 Pkt. 
mehr als 10 1 Pkt. 
10 oder weniger 0 Pkt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ausgehend 
vom Stichtag 31.12.2015 wurden die Zuzugs-
raten 2013 bis 2015 zugrunde gelegt. Diese 
werden nicht mit den Wegzügen oder Gebur-
ten-/Sterbefällen verrechnet: Nur die Zuzüge 
sind Indikator für die Attraktivität der Gemein-
de als Wohnort. Bei besonderen Fallkonstella-
tionen (Verzerrungen durch Erstaufnahmeein-
richtungen, Alten- und Pflegeeinrichtungen) 
bedarf es einer Bereinigung des Ergebnisses. 

Punkte Gemeinden 
0 Pkt. 12 
1 Pkt. 187 
2 Pkt. 324 
3 Pkt. 197 
4 Pkt. 33 

II. g) Belange Behinderter ja 2 0 Pkt. bei gravierenden Mängeln oder Rückstand 
1 Pkt. bei angemessener Beachtung 
2 Pkt. bei erweiterter und besonderer Beachtung 
der Belange Behinderter 

Bei einer angemessenen Beachtung sollten 
zumindest die öffentlichen Einrichtungen bar-
rierefrei sein. Eine erweiterte und besondere 
Beachtung liegt vor, wenn bspw. Blindenwege 
u. -ampeln, spez. Rollstuhlwege o. Ä. vorhan-
den sind. Positiv berücksichtigt werden Ein-
richtungen oder Veranstaltungen, die sich 
vorrangig an Menschen mit Behinderungen 
richten. 

III. Zustand der örtlichen 
Demokratie 

    

III. a) Wahlbeteiligung nein 6 ab 75%:  6 Pkt. 
Ab 60%:  5 Pkt. 
Ab 50%:  4 Pkt. 
Ab 45%:  3 Pkt. 
Ab 40%:  2 Pkt. 

Punkte Gemeinden 
1 Pkt. 32 
2 Pkt. 70 
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Nr. Kriterium 
Beurteilungs-
spielraum i.R. 
der Selbstein-
schätzung 

erreichbare 
Punkte Punkteabstufung Erläuterung 

Ab 30%: 1 Pkt. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Die Wahlbeteiligung bei der letzten Kommu-
nalwahl im Jahr 2014 lag zwischen 30% und 
93%. Bei Gemeinden, die nach der Kommu-
nalwahl Fusionen durchgeführt haben, wird 
eine fiktive Wahlbeteiligung (errechnet aus der 
Addition der Wahlberechtigten/Wähler) zu-
grunde gelegt. 

3 Pkt. 104 
4 Pkt. 316 
5 Pkt. 209 
6 Pkt. 22 

III. b) Kandidatenzahl  
für die Wahl der Gemeinde-
vertretung 
(ohne den ehrenamtlichen 
Bürgermeister) 

nein 5 Verhältnis Bewerber / Mandate 
größer 3 5 Pkt. 
größer 2 4 Pkt. 
größer 1 3 Pkt. 
genau  1 2 Pkt. 
größer - gleich 2/3 1 Pkt.* 
weniger (=Wahlausfall) 0 Pkt.* 

* vgl. § 44 Abs. 4 LKWG 

Bitte beachten: In ehrenamtlich verwalteten 
Gemeinden verringert sich die Anzahl der 
Mandate um eins (vgl. § 60 Abs. 2 LKWG). 
D.h., in Gemeinden mit z.B. weniger als 500 
EW benötigt man lediglich für sechs Mandate 
Kandidaten. Bspw. werden dann bei 19 Kan-
didaten 5 Pkt. vergeben. 

III. c) Kandidatenzahl  
für die Wahl des 
Bürgermeisters 

nein 3 Verhältnis Bewerber / Mandate  
 

2 oder mehr Kandidaten 3 Pkt. 
Amtsinhaber stand allein zur 
Wiederwahl 

2 Pkt. 

1 Kandidat (nicht Amtsinhaber) 1 Pkt. 
kein Kandidat 0 Pkt. 

 

III. d) Widerstand gegen  
verfassungsfeindliche  
Bestrebungen 

ja 3 Bis zu 3 Pkt., wenn aktiv und friedlich Widerstand 
gegen offenkundige Verfassungsgegner geleistet 
wird. 

Mit einfließen in die Bewertung soll, ob es 
dauerhaften Widerstand in Form von Vereini-
gungen o. ä. oder nur zeitlich begrenzten bzw. 
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Nr. Kriterium 
Beurteilungs-
spielraum i.R. 
der Selbstein-
schätzung 

erreichbare 
Punkte Punkteabstufung Erläuterung 

Gemeinden, in denen keine verfassungsfeindliche 
Bestrebungen auftreten, erhalten 3 Pkt. 

gelegentlichen Widerstand gegen verfas-
sungsfeindliche Bestrebungen gibt. 

III. e) aktive politische Strukturen ja 3 Bis zu 3 Pkt. nur, wenn es auf dem Gebiet der 
Gemeinde dauerhaft mindestens zwei Ortsvereine 
und/oder regelmäßige Veranstaltungen von Par-
teien gibt, soll die Höchstpunktzahl vergeben wer-
den. 

Hier geht es nicht um Aktivitäten der Gemein-
deorgane oder Fraktionen, sondern um politi-
sche Aktivitäten von Parteien oder Wählerver-
einigungen außerhalb des Wirkens in Sitzun-
gen der gemeindlichen Gremien. Aktivitäten 
während der Wahlkampfzeiten bleiben hier 
außer Betracht (vgl. Leitbild). 

III. f) wichtige Entscheidungen ja 5 5 Pkt. werden erreicht, wenn fünf oder mehr wich-
tige Entscheidungen aus dem im Leitbild aufge-
führten Katalog getroffen wurden.  

Maßgeblich ist dabei ein Fünf-Jahreszeitraum 
(2012 bis 2016). Entscheidungen, die lediglich 
eine Instandhaltung ohne substanzielle Ver-
besserung beinhalten, bleiben außer Betracht, 
da sie nur dem Erhalt dienen und  keine wich-
tige politische Gestaltung darstellen. Entspre-
chendes gilt für Investitionen, die keine nen-
nenswerte Bedeutung haben (wertende Be-
trachtung). 

IV. Dauernde finanzielle Leis-
tungsfähigkeit 

    

IV. a) RUBIKON 
 

nein 9 gesicherte dauernde Leistungs-
fähigkeit 

9 Pkt.  
 

eingeschränkte dauernde Leis-
tungsfähigkeit 

7 Pkt. 
 

gefährdete dauernde Leis-
tungsfähigkeit 

5 Pkt. 
 

weggefallene dauernde Leis-
tungsfähigkeit, aber mittelfristig 
nachhaltiger jahresbezogener 
Haushalts-ausgleich 

3 Pkt. 
 

weggefallene dauernde Leis-
tungsfähigkeit u. auch mittelfris-
tig kein jahresbezogener Haus-
haltsausgleich 

0 Pkt. 

 

Der Bewertung ist grundsätzlich die Daten-
auswertung aus RUBIKON für die Haushalts-
planung 2017 zu Grunde zu legen. Die Daten-
auswertung stellt ab dem Haushaltsjahr 2017 
eine verbindliche Anlage zum Haushaltsplan 
dar und liegt daher jeder Gemeinde vor. Eine 
abweichende Bewertung kann im Interesse 
möglichst realistischer Daten erfolgen, wenn 
die (vorläufigen) Ist-Ergebnisse aus Haus-
haltsvorjahren erheblich von der Haushalts-
planung abweichen und deshalb von einer 
abweichenden Leistungsstufe auszugehen ist. 
In diesem Fall sollten die vorläufigen Ergeb-
nisse im RUBIKON-Datensatz für den Jahres-
abschluss 2015 oder 2016 erfasst werden und 
ein entsprechender Hinweis im Bemerkungs-
feld der Kommune erfolgen.  
Für die Differenzierung zwischen der 4. (3 
Pkt.) und 5. (0 Pkt.) Kategorie kommt es auf 
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Nr. Kriterium 
Beurteilungs-
spielraum i.R. 
der Selbstein-
schätzung 

erreichbare 
Punkte Punkteabstufung Erläuterung 

den jahresbezogenen Ausgleich des Finanz-
haushalts (Muster 7, Spalte 3 Nummer 47) 
bzw. der Finanzrechnung (Muster 13, Spalte 
9, Nummer 47) und des Ergebnishaushalts 
(Muster 6, Spalte 3, Nummer 31) bzw. der 
Ergebnisrechnung (Muster 12, Spalte 9, 
Nummer 31) an, wobei noch nicht in der Fi-
nanzplanung enthaltene Haushaltssiche-
rungsmaßnahmen zu berücksichtigen sind. 

IV. b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steuerkraft nein 5 durchschnittliche Steuerkraftmesszahl innerhalb 
der letzten drei Jahre vor dem Stichtag pro Ein-
wohner 

über 865,85 € (150%)   5 Pkt. 
über 692,68 € (120%)   4 Pkt. 
über 519,50 € (90%)   3 Pkt. 
über 404,06 € (70%)   2 Pkt. 
über 288,62 € (50%)   1 Pkt. 
€ oder weniger  0 Pkt. 

Gemessen an dem Landesdurchschnitt der 
Steuerkraftmesszahl für drei Jahre (2013 bis 
2015) in Höhe von 577,23 € pro Einwohner 
ergibt sich folgende Verteilung. Dadurch er-
folgt zumindest eine ansatzweise Nivellierung 
statistischen Ausreißer. (s. Datenblatt) 

Punkte Gemeinden 
0 Pkt. 20 
1 Pkt. 162 
2 Pkt. 245 
3 Pkt. 196 
4 Pkt. 76 
5 Pkt. 54 

IV. c) Sozial-
versicherungspflichtige Ent-
wicklung 

nein 5 mehr als 10% Zuwachs   5 Pkt. 
mehr als 5% Zuwachs  4 Pkt. 
0% oder mehr Zuwachs  3 Pkt. 
5% oder weniger Verlust 2 Pkt. 
10% oder weniger Verlust 1 Pkt. 
mehr als  10% Verlust 0 Pkt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Betrachtet 
wird, wie sich 

Punkte Gemeinden 
0 Pkt. 23 
1 Pkt. 73 
2 Pkt. 206 
3 Pkt. 290 
4 Pkt. 112 
5 Pkt. 49 
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Nr. Kriterium 
Beurteilungs-
spielraum i.R. 
der Selbstein-
schätzung 

erreichbare 
Punkte Punkteabstufung Erläuterung 

die Zahl der Sozialversicherungspflichtigen 
innerhalb von drei Jahren (Juni 2014 bis Juni 
2016) verändert hat. Daraus ergibt sich oben 
stehende Verteilung (s. Datenblatt). 

IV. d) Amtsstruktur nein 6 Jeweils maximal bis zu 3 Pkt. für die Anzahl der 
Einwohner u. Anzahl der Gemeinden in einem 
Amt. 

zuzüglich 
über 12 Gemeinden 0 Pkt. 
über 10 Gemeinden 1 Pkt. 
7 oder mehr Gemeinden 2 Pkt. 
6 oder weniger Gemeinden 3 Pkt. 

 

ab 15.000 Einwohner 3 Pkt. 
ab 12000 Einwohner 2 Pkt. 
ab 8000 Einwohner 1 Pkt. 
unter 8000 Einwohner 0 Pkt. 

Mit Gebietsstand 01.01.2016 ergibt sich fol-
gende Verteilung. (s. Datenblatt) 

vgl. § 125 KV M-V 
 

Punkte Ämter Gemeinden 
0 Punkte 2 29 
1 Punkt 11 159 
2 Punkte 18 203 
3 Punkte 23 183 
4 Punkte 17 101 
5 Punkte 4 34 
6 Punkte 1 4 
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Anlage 3 

zur Selbsteinschätzung hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit der 

 Gemeinde Kalkhorst 

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Einführung eines Leitbildes „Gemeinde der 

Zukunft" und zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes - Gemeinde-Leitbild-

Gesetz (GLeitbildG) vom 14. Juni 2016 nimmt die  Gemeindevertretung 

Kalkhorst eigenverantwortlich die folgende Selbsteinschätzung vor. Dabei hat sie 

sich an den Indikatoren orientiert, welche in der Anlage zum GLeitbildG 

vorgegeben sind. Im Bewusstsein der Verantwortung für die Einwohnerinnen 

und Einwohner der Gemeinde erfolgte die wertende Gesamtbetrachtung über 

die zukünftige Leistungsfähigkeit zur Selbstgestaltung der gemeindlichen 

Aufgaben im eigenen und übertragenen Wirkungskreis unter Anwendung 

größtmöglicher Objektivität. 

I. 

a) Für die pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe des Brandschutzes sorgt eine 

personell gut ausgestattete freiwillige Feuerwehr. Die Gemeindefeuerwehr 

Kalkhorst besteht aus der Ortsfeuerwehr Kalkhorst und der Ortsfeuerwehr 

Elmenhorst. In der Ortsfeuerwehr Kalkhorst sind 21 aktive Kameradinnen und 

Kameraden tätig. Die Ehrenabteilung besteht aus 9 Kameraden. In der 

Ortsfeuerwehr Elmenhorst sind 23 Kameradinnen und Kameraden tätig. Die 

Ehrenabteilung besteht ebenfalls aus 9 Kameraden. Die Jugendfeuerwehr der 

Gemeindefeuerwehr besteht aus 12 Mitgliedern.  Die Tageseinsatzbereitschaft 

ist überwiegend nicht abgesichert. Probleme könnten auftreten, weil viele 

Kameradinnen und Kameraden zur Arbeit in andere Städte/Orte pendeln.  Bei 

der Fahrzeugausstattung ist es erforderlich, ein Tanklöschfahrzeug für die 

Ortsfeuerwehr Kalkhorst zeitnah als Ersatz zu beschaffen. 

In der  Gemeinde Kalkhorst gibt es keine von der Gemeinde betriebene 

Wasserver- und Abwasserentsorgung. Diese Aufgabe übernimmt - wie im 

ländlichen Raum üblich - ein Zweckverband.  

Darüber hinaus wird eingeschätzt, dass der vorhandene Grundschulstandort  als 

bestandssicher gilt.  

Der Zustand der Gemeindestraßen wird für das Gemeindegebiet Kalkhorst als 

sehr gut eingeschätzt. Der Gemeinde ist es gelungen in den vergangenen 

Jahren unter Zuhilfenahme von Fördermitteln fast alle Straßen neu auszubauen. 

Bedarf besteht noch für die Sanierung der Straßen, die sich in der 

Straßenbaulast des Landkreises befinden. Hier hat die Gemeinde bereits die 
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Nebenanlagen, wie beispielsweise Gehwege ausgebaut. Für weitere notwendige 

Ausbaumaßnahmen sind bereits die entsprechenden Fördermittelanträge 

gestellt. 

Damit werden pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben nur teilweise 

eigenverantwortlich wahrgenommen. 

 

b) Die Impulsgebung bei den freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben wird durch  

finanzielle Unterstützung des Muschelmuseums, der Sportstätte, der Spielplätze, 

des Jugendclubs, der Beschäftigung  eines Jugendsozialarbeiters  und der 

kostenfreien Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Senioren gewährleistet. 

Die Kinderbetreuung erfolgt in einer Kindertagesstätte mit Hort in Trägerschaft 

eines vertraglich gebundenen  Dienstleisters. 

Die Gemeinde Kalkhorst schreibt seit Jahren ein Haushaltssicherungskonzept 

fort. Vor diesem Hintergrund ist die Finanzierbarkeit freiwilliger Leistungen fast 

vollständig weggefallen. Gestaltungsspielräume existieren zwar noch und 

werden auch nach Kräften ausgeschöpft, sind jedoch finanziell kaum noch zu 

untersetzen. 

c) Nach der vorläufigen Ergebnisrechnung 2016 wurden 

Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich tätigen Mitglieder der 

Gemeindevertretung und der Ausschüsse einschließlich des Bürgermeisters in 

Höhe von  38.502,50 € ausgereicht. Dem gegenüber standen Aufwendungen im 

gesamten Produktbereich 1-5 von  1.862.482,32 € und Afa (Plan-Wert) gesamt 

von  430.000,00 €. Abzüglich der aufgabenbezogenen Erträge wie Entgelte, 

Gebühren in Höhe von  159.190,33 € sowie Erträge aus der Auflösung von 

Sonderposten in Höhe von  245.700,00 € sowie abzüglich der Kreis- und 

Amtsumlage in Höhe von insgesamt  877.867,25 beliefen sich die 

Nettoaufwendungen damit auf insgesamt  971.222,24 €. Daraus resultiert eine 

Effizienz von  3,96 %, womit der Aufwand für die Finanzierung der 

gemeindlichen Selbstverwaltung in einem sehr angemessenen Verhältnis zu den 

für die Wahrnehmung von Selbstverwaltungsaufgaben eingesetzten 

Finanzmitteln der Gemeinde steht. 

II. 

a) In die Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben fließt sehr viel Engagement 

der Einwohner und Bürger aus allen Ortsteilen und Altersgruppen ein. 

Beispielhaft sind hier die Dorffeste, der Weihnachtsmarkt, das Sportfest, das 

Osterfeuer, das Aufstellen des Maibaumes, Flohmärkte und die 

Veranstaltungen der Kirchgemeinde.  
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b) Gesamtgemeindliche Aktivitäten sind in der Gemeinde Kalkhorst vorhanden 

und ausbaufähig. Das aktive Dorfleben in den Ortschaften unserer Gemeinde 

wird wesentlich durch die Vereine und sonstige Initiativen gestaltet. Es gibt 

zahlreiche altersübergreifende Angebote, ob Freiwillige Feuerwehr mit seiner 

Jugendfeuerwehr oder der Kalkhorster Sportverein. Gemeinsam mit dem 

Kalkhorster Kinderkram e.V., der Kirchgemeinde, dem Schulförderverein und 

vielen engagierten Bürgerinnen und Bürgern gibt es jedes Jahr tolle 

Veranstaltungen, die mit ganz viel Herzblut, Fantasie und Kreativität auf die 

Beine gestellt werden. Beispiele dafür sind u.a. der Weihnachtsbasar an der 

Kirche, die Tanzpartys für die Kinder, die gemeinsam durchgeführten 

Ferienfreizeiten oder das Dorffest. 

 
c) Die Vereinstätigkeit in der Gemeinde Kalkhorst und der Ortsteile ist breit 

gefächert. Folgende Vereine und Interessengemeinschaften sind hier aktiv: 

 

 Kalkhorster Sportverein e.V., 

 Kalkhorster Frauengruppe, 

 Dorfgemeinschaft Brook, 

 Kalkhorster Kinderkram e.V., 

 Angelverein Warnkenhagen, 

 Kultur Gut Dönkendorf, 

 Jugendhilfezentrum „Käthe Kollwitz“ Rehna e.V., 

 Freiwillige Feuerwehr Kalkhorst und Elmenhorst, 

 Förderverein Ortsfeuerwehr Kalkhorst e.V. und 

 Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kalkhorst St. Laurentius. 

 

d) Zu den Begegnungsstätten in der örtlichen Gemeinschaft zählen neben der 

Kindertagesstätte in privater Trägerschaft, weitere Einrichtungen, wie 

beispielsweise ein Frisörgeschäft, der Konsum, der Jugendclub, Arztpraxen, 

das Muschelmuseum sowie die fahrenden Händler. 

 

e) Zur baulichen Entwicklung in jüngerer Zeit wurden 6 B-Pläne für die 

Schaffung von Wohnbauflächen erarbeitet: 

B- Plan Nr. 3:  

Hier B- Plan Nr. 3.1 östlich der Lindenstraße  (Wohnbebauung ca 8 

Baugrundstücke) 

Hier B- Plan Nr. 3.2 Am Park  (Wohnbebauung ca. 20 Baugrundstücke) 
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B- Plan Nr. 5: Ortsmitte Kalkhorst 

Hier B- Plan Nr. 5.1. (Wohnbebauung 5 Baugrundstücke) 

Hier B- Plan Nr. 5.2. (Wohnbebauung 18 Baugrundstücke) 

Hier B- Plan Nr. 5.3. (Wohnbebauung 9 Baugrundstücke) 

  

B- Plan Nr. 14 Asylbewerberheim befindet sich in Aufstellung 

 

B- Plan Nr. 16 Klein Schwansee (Wohnbebauung 5 Baugrundstücke) 

 

B- Plan Nr. 18 Elmenhorst (Wohnbebauung 10 Baugrundstücke 

B- Plan Nr. 22 Hohen Schönberg (Wohnbebauung ca. 6 Baugrundstücke) 

Weitere Bebauungspläne wurden erarbeitet, um touristische Vorhaben 

umsetzen bzw. Gewerbebetriebe ansiedeln zu können. 

B- Plan Nr. 17 Groß Schwansee (Ferienhausbebauung ca. 80 

Baugrundstücke) 

B- Plan Nr. 20   MINIMARE Freizeit- und Erlebnispark 

B- Plan Nr. 21 Geomagnetstation (Umnutzung als Ferien- und 

Seminarzentrum) 

B- Plan Nr. 23 Elmenhorst (Wohnmobilstellplatzanlage) 

B- Plan Nr. 24 Hohen Schönberg (Tierklinik mit Rehabilitationseinrichtung) 

B- Plan Nr. 25 Groß Schwansee Hotelanlage (befindet sich in Aufstellung) 

Die Gemeinde Kalkhorst hat viele Bauplätze schaffen können, insbesondere 

durch die Ausweisung von Bauland auf gemeindeeigenen Flächen. 

Geschoßwohnungsbau existiert in den Ortslagen Kalkhorst und Elmenhorst.  

Es ist kaum Leerstand von Wohnungen zu verzeichnen. 

f) Bei der Ermittlung der Zuzugsrate wurden nur die durchschnittlichen Zuzüge 

innerhalb der letzten 3 Jahre ( 283) und die Zuzüge pro 100 Einwohner ( 16) 

zugrunde gelegt. Die Wegzüge wurden gemäß der vorliegenden 
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Handreichung nicht berücksichtigt. Aus diesen Zahlen ergibt sich, dass die  

Gemeinde Kalkhorst und ihre Ortsteile als Wohnort von neuen Einwohnern 

angenommen werden. 

g) Die  Belange behinderter Menschen finden in der Gemeinde Kalkhorst 

angemessene Beachtung. 

 

III. 

a) Die Wahlbeteiligung in der Gemeinde Kalkhorst war mit 42,9 % bei der letzten 

Wahl zur Gemeindevertretung vergleichsweise gut. 

b) Zur letzten Wahl der Gemeindevertretung kamen 15 Kandidaten auf 12 zu 

besetzende Mandate. 

c) Für die Wahl des Bürgermeisters stand 1 Kandidat (der Amtsinhaber) zur 

Auswahl.  

d) Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind keine verfassungsfeindlichen 

Bestrebungen bekannt/zu beobachten oder anderweitig bemerkbar. 

e) Politische Strukturen sind vorhanden, aber nicht ausgeprägt in der 

Durchführung von regelmäßigen Veranstaltungen. Weitere Parteistrukturen 

oder Einzelbewerber, die außerhalb des Wahlkampfs an politischer 

Willensbildung mitwirken, gibt es nicht. 

f) Innerhalb der letzten fünf Jahre wurden durch die Gemeindevertretung 

Kalkhorst  folgende wichtige Entscheidungen getroffen:  
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 Sanierung des ehemaligen Schulgebäudes einschließlich Sporthalle und 

Sportplätze: hier sind jetzt untergebracht Grundschule, KITA, Jugendklub, 

Bauhof sowie Gemeinderäume 

 Schaffung des Freizeit- und Erlebnisparks MINIMARE, einschließlich 

Nebenanlagen wie Zuwegungen, Parkplätze etc.  

 Schaffung einer Umfahrungsmöglichkeit Abbruchstelle Kolonnenweg 

(europäischer Rad- und Wanderweg)  

 Neubau von behindertengerechten Bushaltestellen, 

 Grundhafter Ausbau der Straßen einschließlich Gehwege in Dönkendorf, 

Klein Pravtshagen, Klein Schwansee, Kalkhorst Gehweg in Elmenhorst, 

Warnkenhagen und Brook  

 LED Umrüstung im gesamten Gemeindegebiet 

 Erschließung B-Plan Nr. 5.1 und 5.3, 16 und 18 

 Sanierung der Feuerwehrgebäude in Kalkhorst und in Elmenhorst 

 Anschaffung neuer Feuerwehrfahrzeuge 

 

Vorrangiges Projekt für die kommenden Jahre ist für die Gemeinde Kalkhorst 

die Umsetzung des Vorhabens Freizeit- und Erholungspark MINIMARE mit 

einem Gesamtinvestitionsvolumen von etwa 6,5 Mio €. 

 

 

IV. 

a) Die finanzielle Leistungsfähigkeit der  Gemeinde Kalkhorst ist weggefallen.  

Die  Gemeinde Kalkhorst schreibt seit 2012 ein Haushaltssicherungskonzept 

fort.  Vor diesem Hintergrund ist die Finanzierbarkeit freiwilliger Leistungen 

kaum noch gegeben.  

b) Die Steuerkraftmesszahl je Einwohner liegt im Durchschnitt der letzten drei 

Jahre bei  510,56 €. Dies weicht um  66,67 € nach unten vom 

Landesdurchschnitt ab, der bei 577,23 € liegt. Bei diesem Wertungskriterium 

schneidet die  Gemeinde Kalkhorst somit  gut ab. 

c) Der Zuwachs der sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigungsverhältnisse der Einwohnerinnen und Einwohner der 

Gemeinde lag in den letzten drei Jahren bei  - 5,66 % und ist damit als negativ  

zu werten. 

 

d) Die  Gemeinde Kalkhorst bildet zusammen mit der Stadt Klütz und den 

Gemeinden Damshagen, Kalkhorst,  Hohenkirchen, Zierow,  und seit dem 

01.07.2011 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen das Amt Klützer Winkel 

mit Sitz in Klütz.  
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Resümee: 

Nach der „Handreichung Selbsteinschätzung", welche vom Städte- und 

Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung gestellt wurde, erreicht 

die Gemeinde Kalkhorst mit dieser Selbsteinschätzung insgesamt 68 Punkte. 

Damit liegt die Zukunftsfähigkeit nach Aussage der Koordinatoren beim Landkreis 

Nordwestmecklenburg grundsätzlich vor, die ab einem Punktewert von 51 

angenommen werden kann. 
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Rieske

Von: Wien

Gesendet: Donnerstag, 14. September 2017 09:57

An: Rieske

Cc: D. Neick; 'harald.wiechert@gmx.de'

Betreff: WG: 2017-09-11 Begründung Selbsteinschätzung Gemeinde Kalkhorst

Anlagen: 2017-09-11 Begründung Selbsteinschätzung Gemeinde Kalkhorst.docx; 

AVG Certification.txt

Hallo Frau Rieske, 
 
anliegend leite ich Ihnen die Stellungnahme der Koordinierungsstelle nach § 6 GLeitbildG zur Einarbeitung in die 
Beschlussvorlage weiter. Die Anmerkung zu III.c) habe ich in die Begründung eingefügt. Die anderen Anmerkungen I. 
a) - III. a) müssten dann in der Sitzung beraten werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ines Wien 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Schneider, Florian [mailto:F.Schneider@nordwestmecklenburg.de] 
Gesendet: Mittwoch, 13. September 2017 11:30 
An: Wien 
Cc: ditz-sievershagen@t-online.de 
Betreff: AW: 2017-09-11 Begründung Selbsteinschätzung Gemeinde Kalkhorst 
 
Sehr geehrte Frau Wien, 
 
die Begründung der Selbsteinschätzung der Gemeinde Kalkhorst habe ich durchgearbeitet und folgende 
Anmerkungen dazu: 
 
I. a) Hier wird die volle Punktzahl von 10 Punkten vergeben, die Begründung spiegelt jedoch wider, dass die 
Feuerwehr tagsüber meist nicht einsatzbereit ist und die Wasserver- und Abwasserentsorgung vom Zweckverband 
wahrgenommen werden. Hier sind 3 Punkte (1 Punkt Feuerwehr und 2 Punkte Wasserver- und entsorgung) 
abzuziehen. 
 
II. e) Hier stellt sich die Frage, ob es in letzter Zeit Gewerbeansiedlungen gegeben hat, die die volle Punktzahl von 4 
Punkten rechtfertigen. Dies müsste noch kurz begründet werden bzw. die Punkte um einen Punkt gemindert werden. 
 
III. a)Es wird ausgeführt, dass die Wahlbeteiligung bei 42,9 % lag. Die Wahlbeteiligung im Kreis lag bei 48, 4 %, 
daher ist die Wahlbeteiligung im Verhältnis zu den anderen kreisangehörigen Gemeinden unterdurchschnittlich. 
 
III. c) Meines Wissens nach und nach den vergebenen Punkten stand der Amtsinhaber zur Wiederwahl. Dies bitte ich 
in der Begründung auszuführen. 
 
Ansonsten ist die Einschätzung in Ordnung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Florian Schneider  
 
Landkreis Nordwestmecklenburg 
Koordinierungsstelle nach § 6 GLeitbildG Rostocker Straße 76 
23970 Wismar 
 
*       03841/ 3040-1505 
7        03841/ 3040- 8 1505 
 
E-Mail: f.schneider@nordwestmecklenburg.de 
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Der Inhalt dieser E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht 
der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede Form der 
Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhaltes dieser E-Mail unzulässig ist. In 
diesem Fall bitte ich Sie die E-Mail unverzüglich zu löschen. 
 
  
 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Wien [mailto:i.wien@kluetzer-winkel.de] 
Gesendet: Montag, 11. September 2017 15:02 
An: Schneider, Florian 
Cc: D. Neick; Schmidt 
Betreff: 2017-09-11 Begründung Selbsteinschätzung Gemeinde Kalkhorst 
 
Sehr geehrter Herr Schneider, 
 
anliegend sende ich Ihnen vorab der Beschlussfassung der Gemeindevertretung Kalkhorst unseren Entwurf für die 
Begründung zur Selbsteinschätzung nebst dem Datenblatt mit der Bitte um Durchsicht und ggf. weiterer Hinweise. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag  
 
Ines Wien 
Leitende Verwaltungsbeamtin 
Amt Klützer Winkel 
Schloßstr. 1 
23948 Klütz 
 
' 038825-393-100 
0   i.wien@kluetzer-winkel.de 
 
Der Inhalt dieser E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht 
der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede Form der 
Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. Wir bitten 
Sie, sich in diesem Fall mit dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen. 
 
This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain 
privileged or confidential information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are 
not the intended recipient, please immediately contact the sender by reply e-mail and delete the original message and 
destroy all copies thereof. E-Mail Disclaimer. 
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